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Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

namens der Bundesregierung beantworte ich die o. g. Kleine Anfrage wie folgt:  

1. „Welchen zeitlichen Rahmen setzt die Bundesregierung für die schrittweise Einführung 
mindestens einer digitalen Zahlungsoption im Zahlungsverkehr und welche konkreten 
gesetzlichen Schritte sind dabei vorgesehen?“  

2. „Bis zu welchem Zeitpunkt beabsichtigt die Bundesregierung eine flächendeckende 
Verfügbarkeit digitaler Zahlungsmöglichkeiten in Deutschland zu erreichen?“ 

3. „Welche Erfüllungsoptionen (unbare Zahlungsmittel) sieht die Bundesregierung vor, um der 
Vorgabe einer digitalen Bezahloption nachzukommen?“ 

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet.  

Nach Maßgabe des Koalitionsvertrages will die Bundesregierung sicherstellen, dass bei 

Geschäften des Alltags jeder weiterhin selbst entscheiden kann, wie er bezahlt. Für eine 
solche echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr soll künftig grundsätzlich Bargeld und 
mindestens eine digitale Zahloption schrittweise angeboten werden. 

Derzeit werden regierungsintern Vorschläge zur Umsetzung der o. g. Maßgabe des 
Koalitionsvertrages entwickelt. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern eine echte 
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Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr zu ermöglichen und gleichzeitig in der Umsetzung 
ressourcenschonend und bürokratiearm vorzugehen. 

4. „Wie hoch sind die relativen Gebühren für Kartenzahlungen in Deutschland im Vergleich zu 
den Gebühren in Norwegen, Dänemark, Luxemburg und Litauen (vgl. 
https://www.focus.de/finanzen/gastronomen-wollen-bargeld-und-klagen-ueber-
kartenzahlung-das-steckt-dahinter_d79d1f7d-b7aa-477b-a2a3-fa2df104b1c8.html) (bitte 
aufschlüsseln nach Girokarten, Kreditkarten und anderen digitalen Zahlungsoptionen)?“ 

Der Bundesregierung sind verschiedene Studien zu den Entgelten für Kartenzahlungen in 
Deutschland bekannt (etwa Deutsche Bundesbank, „Kosten der Bargeldzahlung im Einzel-

handel“). Die konkreten Angaben zu den Entgelten unterscheiden sich zwischen den Studien 
deutlich, u. a. je nach einbezogenen Kostenbestandteilen (z. B. nur Transaktionsentgelte oder 

auch fixe Entgelte), aber auch je nach Faktoren wie der Größe der vom Entgelt betroffenen 
Unternehmen. Es zeigt sich: Die Höhe der Entgelte ist von verschiedenen Einflussfaktoren 

abhängig, u. a. von dem Zahlungsmittel, der technischen Ausstattung, der Vertragsgestal-
tung hinsichtlich fixer und variabler Kosten, der betroffenen Umsätze und der Risikover-

teilung im Vertragsverhältnis. Unbenommen dieser Herausforderungen bei der konkreten 
Bemessung der Entgelte zeigen die vorliegenden Studien jedoch, dass die Akzeptanzkosten 

der Girocard für Händler grundsätzlich niedriger sind als die Akzeptanzkosten anderer 
Debitkarten oder Kreditkarten. 

Konkrete Zahlen zu den Gebühren für Kartenzahlungen in Norwegen, Dänemark, 
Luxemburg und Litauen liegen der Bundesregierung nicht vor. 

5. „Wie beabsichtigt die Bundesregierung sicherzustellen, dass alle Bevölkerungsgruppen 
Zugang zu digitalen Zahlungsoptionen erhalten und welche konkreten Maßnahmen ergreift 
sie hierfür?“ 

Voraussetzung für die Teilnahme am digitalen Zahlungsverkehr ist ein Zahlungskonto. Seit 
Juni 2016 haben Verbraucherinnen und Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in der 

Europäischen Union in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf Abschluss eines Basis -
kontovertrages nach § 31 Zahlungskontengesetz. Durch einen Basiskontovertrag wird das 

Institut verpflichtet, ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) zu 
führen, das folgende Zahlungsdienste umfasst: die Ausführung von Lastschriften einschließ-

lich einmaliger Lastschriften (Lastschriftgeschäft), die Ausführung von Überweisungen 
einschließlich Daueraufträgen (Überweisungsgeschäft) sowie die Ausführung von Zahlungs -

vorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen Zahlungsinstruments 
(Zahlungskartengeschäft). Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird im Rahmen der 
laufenden Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht.  
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Nach Zahlen der Deutschen Bundesbank (Deutsche Bundesbank, „Zahlungsverhalten in 

Deutschland 2023“) verfügen in Deutschland 98 % der Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren 
über mindestens ein Zahlungskonto. Des Weiteren verfügen laut Zahlungsverhaltensstudie 

fast alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren über mindestens eine Bezahlkarte (97 %). 
Damit ist die finanzielle Teilhabe und der grundsätzliche Zugang zum unbaren Zahlungs-

verkehr in Deutschland auf einem hohen Niveau, was u. a. auch auf die o. g. Vorgaben des 
Zahlungskontengesetzes zurückzuführen ist. 

Zukünftig könnte mit einem digitalen Euro eine weitere digitale Bezahloption geschaffen 

werden. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass ein möglicher digitaler Euro für 
Verbraucherinnen und Verbraucher kostenfrei nutzbar sein soll. 

6. „Wie plant die Bundesregierung bei digitalen Bezahloptionen ein hohes Datenschutzniveau 
zu erhalten und sicherzustellen, dass nicht sämtliche ihrer Transaktionen überwacht und 
gar einer Vorratsdatenspeicherung zugeführt werden?“ 

Für digitale Bezahloptionen gelten die allgemeinen Vorgaben der Datenschutzgrundver-

ordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Diese sichern ein hohes Datenschutzniveau 
durch zentrale Prinzipien wie Zweckbindung, Datenminimierung und Speicherbegrenzung. 

Anbieter sind verpflichtet, nur die für die Transaktion erforderlichen Daten zu verarbeiten, 
Nutzerinnen und Nutzer transparent zu informieren und geeignete technische und organi-

satorische Maßnahmen zu treffen. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Zahlungs -
verkehrsdaten ist nicht zulässig. Zulässig ist die Speicherung nur für die Abwicklung der 

Zahlung oder bei gesetzlich normierten Pflichten. Der bestehende europäische Datenschutz-
rahmen bietet damit ein wirksames Instrumentarium, um Grundrechte auch im Bereich 
digitaler Bezahloptionen zu schützen. 

Bei den Verhandlungen des Kommissionsvorschlags für eine Verordnung zur Einführung 
des digitalen Euro setzt sich die Bundesregierung für ein möglichst weitgehendes Maß an 

Privatsphäreschutz ein, das über den Privatsphäreschutz heutiger, von privaten 
Unternehmen angebotener elektronischer Zahlverfahren hinausgeht. 

7. „Inwieweit werden bei der Einführung digitaler Zahlungsoptionen auch Aspekte der 
Barrierefreiheit und Inklusion berücksichtigt“ 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) verpflichtet öffentliche Stellen des Bundes, ihre  
Websites, mobilen Anwendungen und elektronischen Verwaltungsabläufe barrierefrei zu 

gestalten. Digitale Zahlungsoptionen öffentlicher Bundesstellen müssen daher barrierefrei 
nutzbar sein, da diese Stellen durch das BGG und die Barrierefreie-Informationstechnik-

Verordnung (BITV 2.0) dazu verpflichtet sind, digitale Angebote barrierefrei zu gestalten und 
dabei die EN 301 549 V3.2.1 als technische Norm heranzuziehen.  
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Auch für private Anbieter ist seit Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes am 

28. Juni 2025 die Barrierefreiheit im digitalen Zahlungsverkehr verpflichtend. Damit müssen 
nun unter anderem Online-Banking und die Zahlung in Online-Shops barrierefrei 
ermöglicht werden. 

Gemäß Erwägungsgrund fünf des Kommissionsvorschlags für eine Verordnung zur 
Einführung des digitalen Euro soll zukünftig durch einen allgemeinen, erschwinglichen und 

einfachen Zugang zum digitalen Euro für Einzelpersonen sowie die breite Akzeptanz des 
digitalen Euro im Zahlungsverkehr die Inklusion noch weiter gefördert werden. 

8. „Plant die Bundesregierung Förderprogramme oder technische Unterstützungsangebote z.B. 
für gastronomische Betriebe zur Einführung moderner Kassensysteme und wenn ja, 
welche?“ 

 Aktuell sind keine Förderprogramme oder technische Unterstützungsangebote für 
gastronomische Betriebe zur Einführung moderner Kassensysteme geplant. 

9. „Sind Ausnahmen von der geplanten Verpflichtung angedacht (z.B. für Kleinbetriebe) und 
wenn ja, welche und aus welchen Gründen?“ 

10. „Werden technische Mindestanforderungen für eine Verpflichtung als notwendig 
angesehen und wenn ja, welche?“ 

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet.  

Auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 wird verwiesen. 

11. „Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung auf das Steueraufkommen durch eine 
verstärkte Nutzung digitaler Bezahloptionen?“ 

Eine verstärkte Nutzung digitaler Bezahloptionen würde zu einer höheren Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Umsätze führen und dürfte damit einen positiven Effekt auf das 
Steueraufkommen haben. Die Höhe des Effektes lässt sich jedoch nicht anhand valider 
Zahlen beziffern. 

12. „Wie hoch schätzt die Bundesregierung die jährlich entgangenen Steuereinnahmen 
aufgrund von Steuerhinterziehung in der Gastronomie in Deutschland (vgl. 
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/werner-knallhart-nur-bar-wie-lange-
lassen-wir-uns-die-steuerhinterziehung-in-der-gastronomie-noch-bieten/29855954.html) 
(bitte für die letzten 5 Jahre an-geben)?“ 
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Steuerhinterziehung findet im Verborgenen statt, weshalb sich die Höhe von Steuerminder-

einnahmen durch Manipulationsbetrug an Kassensystemen nicht anhand valider Daten 
beziffern lässt. 

13. „Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um Steuerbetrug in der 
Gastronomiebranche zu verhindern und die entgangenen Steuereinnahmen m öglichst zu 
reduzieren?“ 

Steuerhinterziehung schadet letztlich allen und benachteiligt vor allem steuerehrliche 

Unternehmer. Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen vom 22. Dezember 2016 wurden daher bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung eingeführt. Hierzu gehören unter anderem die 
verpflichtende Ausstattung elektronischer Aufzeichnungssysteme mit einer zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtung, die Kassen-Nachschauen und die Mitteilungspflicht. 
Die Evaluierung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen sollte abgewartet werden. 

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen für diese Legislaturperiode, wie die Einführung 
einer Kassenpflicht, im Koalitionsvertrag vorgesehen. 

14. „Rechnet die Bundesregierung durch die Abschaffung der Bonpflicht mit einem erhöhten 
Maß an Steuerbetrug und wenn nein, aus welchen Gründen nicht (vgl. 
https://www.zdfheute.de/wirtschaft/bonpflicht-abschaffung-kritik-100.html)?“ 

Die Bundesregierung kann die Höhe von Steuermindereinnahmen im Falle einer 

Abschaffung der Bonpflicht nicht seriös abschätzen.  Sie prüft derzeit Maßnahmen um das 
Ausmaß von Steuermindereinnahmen zu begrenzen.  

15. „Mit welchen Kostenersparnissen für Unternehmen rechnet die Bundesregierung durch die 
Abschaffung der Bonpflicht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bereitstellung von 
Belegen heute bereits digital und kostengünstig über QR-Codes möglich ist?“ 

Laut der Ondea-Datenbank des Statistischen Bundesamtes beträgt der Erfüllungsaufwand 

für die Belegausgabepflicht (Vorgabe 2017070311013001) seit der letzten Aktualisierung zum 
31. März 2025 144,857 Mio. Euro. Dieser Aufwand würde entfallen, wenn die 
Belegausgabepflicht entfällt. 

16. „Welche positiven Effekte verspricht sich die Bundesregierung von der Einführung der 
Registrierkassenpflicht?“ 

https://www.zdfheute.de/wirtschaft/bonpflicht-abschaffung-kritik-100.html)
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Durch die Einführung einer Kassenpflicht müssen diejenigen Steuerpflichtigen, die der 

Kassenpflicht unterliegen, zwingend elektronische Kassensysteme verwenden. 
Elektronische Kassensysteme bergen ein geringeres Potential zur Manipulation, da in diesen 

Systemen die Daten sofort kryptographisch abgesichert und aufgezeichnet werden. Daneben 
können elektronische Daten schneller und einfacher geprüft werden. Dies dient der 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung. 

17. „Welche Herausforderungen sieht die Bundesregierung im Zusammenhang mit der 
Einführung der Registrierkassenpflicht für kleine und mittlere Unternehmen?“ 

Für kleinere und mittlere Unternehmen entstehen für die Anschaffung bzw. Umrüstung 

Kosten, sofern diese noch keine elektronischen Kassensysteme verwenden. Um die Kosten 
und den Aufwand für alle Beteiligten gering zu halten, wurden so weit wie möglich 

Erleichterungen bei der Umsetzung der Regelung geschaffen. Beispielsweise können 
mehrere Kassen an eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) angebunden oder bereits 
benutzte TSEs können an andere Anwender weitergegeben bzw. verkauft werden. 

18. „Welches Potenzial sieht die Bundesregierung in digitalen Zahlungen zur Modernisierung 
und Effizienzsteigerung gastronomischer Betriebe?“ 

Die Bundesregierung sieht grundsätzlich deutliches Potential einer zunehmenden 

Digitalisierung in Deutschland. Dies gilt auch mit Blick auf die Akzeptanz digitaler 
Zahlungen, die – wie in der Antwort auf die Fragen 1 bis 3 dargelegt – nach einer Maßgabe 

des Koalitionsvertrages künftig grundsätzlich sichergestellt werden soll. Gleichzeitig tritt die 
Bundesregierung aber auch weiterhin für eine echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr ein, 
sodass auch das Bargeld als gängige Zahlungsform erhalten werden soll.  

19. „Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über zunehmende Verschuldung von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgrund der vermehrten Nutzung von Mobile 
Payment?“ 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor. 

20. „Sind der Bundesregierung Probleme von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der 
Rückabwicklung, beim Umtausch oder Retoure durch Mobile Payment bekannt?“ 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

21. „Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über zunehmende Verschuldung von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgrund der vermehrten Nutzung von Online-
Bezahldiensten?“ 
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Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor. 

Online-Bezahldienste dienen primär der Zahlungsabwicklung etwa durch die elektronische 

Auslösung einer Kreditkartenzahlung, einer Debitkartenzahlung, einer Echtzeitüberweisung 
oder einer lastschriftgestützten Zahlung oder durch die Übertragung von E-Geld. Insofern 

unterscheiden sie sich nicht vom Einsatz unbarer Zahlungsmittel im stationären Handel. 
Soweit Online-Bezahldienste neben der Zahlungsabwicklung in bestimmten Fällen 

zusätzlich Kreditdienstleistungen in Form unentgeltlicher Zahlungsaufschübe anbieten, 
sollen diese nach dem Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge künftig im Interesse eines 
effektiven Überschuldungsschutzes den verbraucherschützenden Vorschriften des 
Verbraucherkreditrechts unterfallen. 

22. „Sind der Bundesregierung Probleme von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der 
Rückabwicklung, beim Umtausch oder Retoure durch Online-Bezahldiensten bekannt?“ 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

Mit freundlichen Grüßen  

 


